	Nutzen Sie diese einfache Darstellung für einen kompetenten Umgang als Betriebsrat mit Gefahrstoffen

	Einatmen
	Hautkontakt
	Brand- & Explosions-Gefahr
	Lagerung NEU
	Augenkontakt NEU

	Maßnahmenstufe M1 – Mindeststandards, z. B.

	natürliche Lüftung; Kennzeichnung, sorgsamer Umgang, emissionsarme Verfahren
	grundlegende Hautschutzmaß-nahmen, Hautschutzplan, Hautschutzmittel bereitstellen
	Alarmplan, Flucht- und Rettungswege gekennzeichnet, Brandschutzeinrichtungen, Erlaubnispflicht für Heißarbeiten, E-Check
	übersichtliche Lagerung, stabile Lagereinrichtungen, keine Lagerung in Lebensmittelverpackungen, neben Speisen und in Pausenräumen
	sorgsamer Umgang, um Spritzen oder Aufstauben von Stoffen zu vermeiden (noch keine Leitfäden veröffentlicht)

	Maßnahmenstufe M2 – erhöhte Anforderungen, z. B.

	Freisetzung von Gefahrstoffen an der Entstehungs-quelle minimieren
	Hautkontakt verhindern, z. B. durch Tragen von Schutzhand-schuhen
	Auftreten von Zünd-quellen verhindern und zusätzliche Brandschutz-maßnahmen umsetzen
	Lagerung in einem Gefahrstofflager
	Augenschutz und Augenspül-einrichtungen auswählen

	Maßnahmenstufe M3 – geschlossenes System, z. B.

	Handhabung im geschlossenen System, z. B. durch automatische Befüll- und Entleervorrichtungen
	Brandschutzbeauftragter, Kontrollgänge, ständiger Zugang für Rettungskräfte
	Lagerung in einem besonderen Gefahrstofflager
	nicht vorgesehen

	Maßnahmenstufe M4 – Beratung

	Bei diesen besonders kritischen Verwendungen ist eine spezielle fachliche Beratung erforderlich.

	



